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§ 657 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

(1) Ist die Fracht nach der Menge (Maß, Zahl oder Gewicht) der Güter bedungen und im Konnossement die Menge

angegeben, so ist diese Angabe für die Berechnung der Fracht entscheidend, wenn nicht das Konnossement eine

abweichende Bestimmung enthält. Als eine solche ist ein Zusatz nach § 646 nicht anzusehen.

(2) Wird wegen der Fracht auf den Frachtvertrag verwiesen, so sind hierin die Bestimmungen über Löschzeit,

Überliegezeit und Liegegeld nicht als einbegriffen anzusehen.
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